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An der EFHD war seit Wintersemester 75/76 die 
Stelle des Prorektors durch Weggang des bisheri
gen Amtsinhabers offen. Der Fektor sollte zu die
sem Zeitpunkt am 30»9«76 wegen Erreichung der 
Altersgrenze aus seinem Amt ausscheiden.
Am 14t 1» 76 beschloß die Kirchenleitung der 
EKHN, die Selbstverwaltungsordnung (SV’,70) der 
EFHD hinsichtlich der Wahl von ’ektor und Pro-^ 
rektor zu ändern. Danach hatten die Fachhochschul
organe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, kraft 
eigenen Rechts eine Kandidatenliste für die Wahl 
des Rektors und Frorektors zu erstellen. Der Rat 
ein Viertel der Konventsmitglieder konnten ledig
lich noch Vorschläge für eine vom Kuratorium, dem 
kirchlichen Aufsichtsorgan der EFHD, aufzustel
lende Kandidatenliste machen. Wer letztlich auf 
die Kandidatenliste kam, entschied somit alleine 
das Kuratorium. Die schwerwiegenden Einwände von 
Konvent und Rat fanden keine erücksichtigung.
Die Änderung der SVWO wurde von der 5. Synode 
der EKHN während ihrer Märztagung annerkannt 
und am 1.5.76 rechtskräftig.
Der Wahltermin für die Rektor/Prorektorwahl 
wurde auf den 18.5.76 gelegt. Der Rat machte von 
seinem Vorschlagsrecht Gebrauch und nominierte 
am 14.4.76 je einen Kandidaten für die hfahl.
Aus dem Konvent kamen keine Vorschläge. Am 11. 
5.76 verweigerte das Kuratorium ohne rechtliche 
Grundlage die Vorlage einer Kandidatenliste, 
weil es die notwendig gewordenen eigenen Vor-
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Schläge (die Kandidatenliste muß nach neuem 
Recht jeweils mindestens zwei Namen enthalten)
nicht machen wollte.^
Auf Empfehlung des Konvents leitete der ZWA ein 
neues Wahlverfahren ein und bestimmte als fahl- 
termin den 9.6.76 . Der Rat schlug wieder seine 
ursprünglichen Kandidaten vor, dazu wurde ein 

Äveiterer Kandidat für die Wahl mit der notwen« 
digen Stimmenzahl aus dem Konvent nominiert.
Das Kuratorium lehnte jedoch ohne nähere Be
gründung die Vorlage einer Kandidatenliste aber
mals ab, daß wiederum keine Wahlen stattfinden 
konnten. Damit war zu befürchten, daß entweder 
ab dem Wintersemester 76/77 die EFHD keinen 
Rektor und Prorektor haben würde, was Aktions
unfähigkeit von Rat und Prüfungsamt, mangelnde 
Außenvertretung und erschwerte allgemeine Ver
waltung bedeutete, oder daß seitens des Kura
toriums gegen den Willen der Selbstverwaltungs- 
Organe ein Kommisar eingesetzt werden würde.

In einer Konventssitzung am 25.5.76 beschloß 
der Konvent mit Stimme des Rektors, am 9.6.76 
einen Studientag durchzuführen, um allen Mit
gliedern ausreichende Möglichkeit zu geben, die 
aktuelle Problemsituation zu diskutieren And 
weitere Gespräche zur Beendigung des Konflikts 
vorzubereiten. Der Konventsbeschluß sah ferner 
vor, die Ergebnisse des Studientags in einer 
abschließenden Konventssitzung und am gleichen 
Tag zusammenzufassen.
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Zum Zeitpunkt des Konventsbeschlußes war be
kannt, daß der Studientag auf den ersten Streik
tag der Studenten fiel.
Zur gleichen Zeit führten die Studenten der 

EFHD einen Streik durch,der drei Tage dauerte. 
Die Gründe,die hierzu führten waren:
1. Die vom Kuratorium vorgesehene Senkung der 

Aufnahmequoten von jetzt ca 130 Studenten^ 
je Wintersemester auf nur 180 Studenten.

2. Die Änderung der Selbstverwaltungs-Ordnung 
(SVWO) in Bezug auf Rektor- u. Prorektor
wahl.

3. Die zweimalige Absetzung dieser Wahlen durch 
das Kuratorium.

4. Einführung der Gebührenordnung für Studen
ten (wurde vorerst auf Druck der Studenten 
abgesetzt).

Am 4.6.76 sagte die Rektorin den Studientag ab, 
weil die Studenten die Absprachen angeblich 
nicht eingehalten hätten und den Studientag i ^  
die Streiktage mit einbeziehen wollten.Zugleich 
setzte der Vorstand des Konvents die bereits 
für den 9.6.76 einberufene Konventssitzung aus. 
Daraufhin protestierten 8 Dozenten schriftlich 
bei dem Rektor wegen der Absetzung des Studien
tages.Ein weiteres Protestschreiben,das von 9 
Dozenten unterzeichnet war,richtete sich an den 
Konventsvorstand,gegen die Absetzung der Kon-



ventssitzung und des Studientages.Weiterhin 
beantragten 16 Konventsmitglieder beim Kon
ventsvorstand erneut die Einberufung einer 
Konventssitzung für den 9.6.76.Der Rektor un
tersagte nun die Abhaltung jeder Konventssit- 
zu^g für diesen Tag und berief sich dabei ins
besondere auf sein Hausrecht.

Gegen dieses Verbot beantragten 10 Dozenten 
f^beim Verwaltungsgaricht Darmstadt den Erlaß 

einer einstweiligen Anordnung: den Rektor zu 
verpflichten,das Verbot jeglicher Konventsit
zung am Mittwoch,den 9.6.76 aufzuheben,und 
gleichzeitig zu verpflichten,die am 9.6.76 
durch seine Weisung nicht zustande gekommene 
Sitzung des Konvents bis spätestens Freitag, 
den 11.6.76 stattfinden zu lassen.
Nach Ansicht der Dozenten ermächtigt das 

Hausrecht den Rektor nicht»ordnungsgemäß ein- 
berufene oder beantragte Sitzungen der Selbst
verwaltungsgremien zu untersagen,da sonst die 
Selbstverwaltung der EFHD nach Belieben einge- 

^schränkt oder unterbunden werden könnte.
Das Verwaltungsgericht beschied den Antrag 

abschlägig,da die Eilbedürftigkrit für eine 
einstweilige Anordnung nicht genügend glaub
haft gemacht worden war.

Am 16.6.76 sprach das Kuratorium durch sei
nen Vorsitzenden dem Dozenten und Mitglied des 
Rates der EFHD Karl Friedrich (Lehrauftrag:



Volkswirtschaft und Sozialpolitik) und der Do
zentin Dr. Erdmute Spittler (Lehrauftrag: 
Rechtswissenschaft) wegen ihres Verhaltens 
im Zusammenhang mit dem Studenten-Streik 
die fristlosen Kündigungen aus.

Beide Dozenten hatten die Protestschreiben 
an Rektor und Konventsvorstand mitunterzeich- 0  
net,die neue Konventssitzung mitbeantragt und 
gehörten zu den Antragstellern auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung.

Bei dem am 2.8.76 vor dem Amtsgericht Darm
stadt stattgefundenen Güteterrain haben Vertre
ter des Kuratoriums und der Anwalt der Be
klagten die Gründe für die fristlosen Kündi
gungen präzisiert.
Danach war die Grundlage für diese Maßnahme 

der von den beiden Kollegen mitunterzeichnete 
Protestbrief,der von ihnen mitunterzeichnete 
Antrag auf eine einstweilige Anordnung,die W  
Weitergabe dieser Schriftsätze an studentische 
Konventsmitglieder - Initiativen,die von je
weils weiteren 6-8 Fachhochschullehrern mit
getragen worden waren.

Daß das Dienstzimmer des Dozenten K. Fried
rich ohne sein Wissen von der studentischen 
Streikleitung in einer Streikzeitung als Treff
punkt für das aus Dozenten und Studenten be
stehende Vorbereitungskom itee des Konvents 
für den Studientag bezeichnet worden ist,wurde
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K.Friedrich seitens des Kuratoriums noch zu
sätzlich angelastet.
Die Kündigungen der beiden Betroffenen wur

de 3 Tage vor der Examensr ri: fung ausgesprochen. 
Beide Dozenten waren von Studenten als Prüfer 
benannt.Die Examenskandidaten wurden nicht ein
mal benachrichtigt,daß sie von anderen Dozen- 
fl̂ n geprüft werden,die weder den Schwerpunkt 
begleitet haben,noch sich ausreichend Kennt
nis über die Examensarbeiten verschaffen konn
ten.So entstand für die Examenskandidaten eine 
nicht mehr verantwortbare Prüfungssituation.

Die übrigen Mitunterzeichner des Protest -i.e- 
fes und des Antrages auf einstweilige Anord
nung erhielten teilweise mündliche,teilweise 
schriftliche Verwarnungen.

Die Zeit bis zur Verhandlung,die am 18.11.76 
stattfincen sollte,wurde sowohl von den Stu
denten,als auch von dem Kuratoriumsvorsitzenden 
ifratz aktiv genutzt.
Die Studenten organisierten während dieser Z 
eine Demonstration (Beteiligung mehr als 50% 
aller EFHD Studenten).

Defc Kuratoriumsvorsitzende Kratz seinerseits 
gab in einem Brief an die Synodalen der EKHN 
seine Version der Konfliktsituation.Hieraus 
einige Auszüge:
"Den Bemühungen des Kuratoriums,die Evangeli
sche Zielsetzung der Fachhochschule in einem



langwierigem und geduldigen Prozeß zu verwirk
lichen,steht die Aktivität einer kleinen Grunpe 
von Dozenten gegenüber,die diese Zielsetzung 
in Frage stellt.Von hieraus geschieht eine Mo- 
tivations- und. Solidarisierungsarbeit gegenüber 
den Studenten,die sich in einer ausgesprochenen 
feindlichen Haltung gegenüber der Evangelischen 
Zielsetzung der Fachhochschule ur.d gegenüber 
der Kirche äußert."
.."Die in der Verfassung und Selbstverwaltungs
ordnung großzügig geregelte Mitbeteiligung 
von Dozenten und Studenten über Ziel,Inhalt 
und Auftrag der Fachhochschule interpretiert 
und in die Praxis umzusetzen versucht.Das gip
felt in der Auffassung,das Kuratorium,dem nach 
der Ordnung gerade die Wahrung von Ziel und 
Auftrag obliegt,habe sich nicht in die inneren 
Angelegenheiten der Fachhochschule einzumischen 
Aufgrund dieser Einstellung kommt es laufend 
zu Konflikten mit den (aus Dozenten und Studen
ten zusammengesetzten) Selbstverwaltungsorga-^ 
nen und mit den sich immer wieder bildenden 
ad hoc-Grurpen."
.."Trotz eindeutigen Wortlautes der Verfassung/ 
Selbstverwaltungsordnung sprachen Rat und Kon
vent dem Kuratorium ein materielles Mitwirkung© 
recht bei der Wahl des Rektors und Prorektors 
ab und wollten es lediglich auf ein formales 
Bestellungsrecht beschränken.Diese für die Evan 
gelische Zielsetzung wichtigsten Pe^s .n .ier;t-



Scheidungen sollten in der bereits geläufi
gen Argumentation im Rahmen der"Selbstbestii 
mung"getroffen werden."
.."Der bereits erwähnten Gruppe von Dozente) 
und Studenten läuft die eingetretene Ent
wicklung zuwider.Verschiedene von dieser 
Gruppe im April/Mai initierten Aktionen hab 
die Stimmung eskaliert und schließlich zur 
Durchführung eines Streiks geführt."

Während einer Podiumsdiskussion in der EF1 
sah Herr Kratz jedoch keine Möglichkeit seit 
seits zu dieser Sache einen Kommentar gegen
über Studenten zu geben,ohne in ein "schwebt 
des Verfahren" einzugreifen.Eine Annäherung 
bot diese Diskussion allerdings.Kratz lud d: 
Studenten ein,mit ihm zusammen über sein De
mokratie-Verständnis zu diskutieren.Hier eil 
Kostprobe des Kratz'sehen Demokratie-Verstän 
nisses:"Natürlich kann jeder wor Gericht geh 
aber er muß auch die Konsequenzen t.agen."
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PROZESSVERLAUF

Am 18.1.77 fand beim Darmstädter Ar beitsge- 
richt der Prozeß der beiden entlassenen Do
zenten gegen die EFHD statt.

Die Verhandlung dauerte ca 3 Stunden und 
wurde von etwa 100 Studenten beobachtet.Vor
sitzender des Gerichts war Dr.Heinz Kamphau- ^ 
sen.Die Kläger:Dr, Erdmute Soittler und Karl 
Friedrich mit ihren Rechtsvertretern Dr. 
Schütte,sowie Herr Böttcher von der GEW - 
Landesverband Hessen.Die Beklagte:Die EFHD, 
vertreten durch das Kuratorium,dieses vertreten 
durch den Kuratoriumsvorsitzenden Kratz.
Die Anklage richtete sich gegen die mit dem 

Schreiben vom 16.6.76 ausgesprochenen frist
losen Kündigungen.

Bei der Festlegung des Tatbestandes wurden 
in einer kurzen Zusammenfassung die Ereignis
se beginnend mit der Unterschriftensammlung  ̂
der Studenten wegen des vom Kuratorium geplan
ten Studienplatzabbaus im Januar 1976 bis zur 
Entlassung der beiden Kläger geschildert.Es 
geht hierbei hauptsächlich um die Absetzung 
des Studientages,mit der Erklärung der Rekto
rin,die Studenten hätten sich nicht an die 
Absprache über den Inhalt des Studientages ge
halten,sondern ihn ins Streikprogramm mit ein
bezogen. Weiterhin wird erwähnt,das Schreiben
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Studenten bei der Kirchenleitung
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der 8 Dozenten an die Rektorin und das Schrei
ben an den Konventsvorstand. /

Bei der Klägerin Dr. E. Spittler wird noch 
auf die Ereignisse Ende 197*+ bis Anfang 1975 
hingewiesen. 197*+ wurde Dr. Spittler zur Lei
terin des Fachbereichs I (Sozialarbeit) ge- 

^wählt.In dem Schreiben vom 2o. 12.197*+ teilte 
sie der Rektorin mit,daß sie dieses Amt nie
derlegen werde.Rektor»Prorekter und das Kura
torium erhielten hierzu eine schriftliche Be
gründung,nach der Dr. E. Spittler keine Mö
glichkeit sah,den von den Kollegen an sie he
rangetragenen Wunsch,nach gleichlautenden Ar
beitsverträgen durchzusetzen.

Das Kuratorium teilte hierauf Dr. E. Spitt
ler mit,es sehe wegen dieses Schreibens die 
notwendige Vertrauensgrundlage als nicht mehr 
gegeben an und erwäge ihr zu kündigen.Aufgrund 
mehrerer Gespräche sah das Kuratorium von der 

^Durchführung einer Kündigung aus "sozialen 
Gründen” ab.

Der Klageantrag von Karl Friedrich lautet:
'•Der Kläger ist der Ansicht,die ihm gegenüber 
ausgesprochene Kündigung sei weder als außer
ordentliche noch als ordentliche wirksam.
Er habe an keinen nStreik"-Aktionen teilge

nommen und folglich auch nicht gegen ihm er
teilte Weisungen verstoßen.Zu dem von ihm und



anderen gestellten Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung hält er sich für be
rechtigt.Er habe insoweit und auch hinsichtlich 
der von ihm ansonsten unternommenen Schritte 
zur Beibehaltung und Durchführung des Studien
tages und einer gesonderten Konventsitzung am 
9.6.76 in Wahrnehmung berechtigter Interessen 
gehandelt.
Dafür,daß sein Name in der Streikzeitung Nr.1 

aufgetaucht sei,sei er nicht verantwortlich.
Die Arbeitsgruppe habe hochschulöffentlich ge
tagt und sich zufällig in seinem Dienstzimmer 
zusammengefunden,nachdem sich Raumnrobleme er
geben hätten.
Der Kläger beantragt:

festzustellen,daS das zwischen den Par
teien bestehende Arbeitsverhältnis durch 
die mit dem Schreiben vom 16.6.76 -dem 

Kläger zugegangen am 18.6.76 - ausgesprochene 
außerordentliche Kündigung nicht aufgelöst a 
worden ist."

Der Abweisungsantrag der beklagten EEHD lautet: 
"Die Beklagte beantragt die Klage abzuweisen 
und regt vorsorglich hilfsweise an,die frist
lose Kündigung in eine fristgerechte umzudeu
ten. Die Beklagte behauptet,der Kläger habe 
durah sein gesamtes und öffentlich gemachtes 
Verhalten den Studentenstreik zu schüren ver-



sucht und deshalb die von ihm mitunterzeich
nete Erklärung vom 5.6.76 in die Streikzeitung 
kommen lassen.Gleiches gelte von dem von ihm 
als Mitantragsteller unterschriebenen Antrag 
betriebenen Verfahren auf Erlaß einer einstwei
ligen Anordnung gegen die Beklagte.Entgegen

Ä  seiner Pflicht,Streikeskalation in Solidarität
mm mit der Rektorin zu verhindern,habe er es au^ 

eine"Machtprobe"ankommen lassen und damit zu 
gleich seine Gehorsamspflichten verletzt.Zu
dem sei ihm auch bekannt gewesen,daß der Stu
dientag zu Streik-Zwecken umfunktioniert wer
den sollte.Jedenfalls habe er das Streikge
schehen zumindest in mittelbarer Weise bewußt 
gefördert.Ein Pflichtverstoß liege auch vor, 
weil von ihm dienstliche Vorgänge nicht geheim
gehalten, sondern durch Weitergabe an Studen
ten und Abdruck in den Streikzeitungen fach-
hochschulöffentlieh gemacht worden seien.Durch

•<.

^  sein Verhalten habe der Kläger das Vertrauens
verhältnis zum Kuratorium in einer Weise zer
stört, die das Fortfuhren des Beschäftigung; Ver
hältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen K 
digungsfrist unzumutbar mache,zumal sein Ver
halten auch durch nichts gerechtfertigt sei.Dei 
Kläger habe sich damit wiederholt illoyal ver
halten und zugleich gegen die für ihn verbind
liche "Evangelische Zielsetzung" verstoßen."



Der Klageantrag von Dr.E.Spittler lautet ähn
lich wie im vorhergehenden Urteil.
Der Abweisungsantrag hierzu stimmt wörtlich 
mit dem von Karl Friedrich überein.Nur der 
letzte Absatz mit dem Hinweis auf die Ereig
nisse 1974/75 weichen von dem Ersten ab:
"Die Klägerin habe sich damit wiederholt ill- 
loyal verhalten und zugleich gegen die für si 
verbindliche Evang. Zielsetzung der Beklagten 
verstoßen.Dies,obwohl mit ihr auch nach dem 
Schreiben vom 26.3.75 zumindest von Seiten 
der Rektorin noch über die damals ausdrücklich 
offengelassenen Fragen noch gesprochen worden 
sei."

Der Prozeßtag endete mit einem Vergleichsvor
schlag des Arbeitsgerichts,der für beide Kla
genden gleich lautete:
1) Das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger be

steht über den 18.6.76 hinaus ungekiindigt ä 
fort.

2) Der Kläger erklärter bedauere es,wenn durch 
sein Verhalten und/oder das Verhalten Drit
ter für die beklagte Fachhochschule und das 
Kuratorium der Eindruck entstanden ist,er 
habe sich am Studenten-Streik vom 9.-11.6.76 
beteiligen wollen.Er betont,daß seinerseits 
eine unmittelbare oder mittelbare Streik
teilnahme nicht gewollt war.



Er stellt ferner klar,daß sein Verhalten, 
soweit es Prozeßgegenstand ist»ausschließ
lich von dem Bestreben getragen war,eigene 
Rechte als Konventsmitglied und Fachhoch
schullehrer wahrzunehmen und einer sich nach 
seinem Eindruck gegen Ende des Sommerseme- 

^sters 76 abzeichnenden Einschränkung von 
Rechten der Selbstverwaltungsorganen an der 
beklagten Fachhochschule vorzubeugen.
Der Kläger erklärt,daß er die SVWO auch in 

der ab dem 1.5-76 gültigen Fassung selbst
verständlich als für sich gültig akzeptiert.
Er ist bereit,mit dem neu gewählten Rek

tor und dem Kuratorium vertrauensvoll zu
sammen zu arbeiten und bei evtl. Meinungs
verschiedenheiten im Verhältnis zur beklagten 
Fachhochschule in jedem Fall vorab im direk
ten Gespräch mit dem Rektor und/oder ggfs, 
dem Kuratorium eine Klärung zu versuchen.

die beklagte Fachhochschule beklagt,cari sie 
mit dieser Erklärung die gegen Ende des 
Sommersemesters 76 im Verhältnis zum Kläger 
aufgetretenen Meinungsunterschiede als beige
legt ansieht.
Die beklagte Fachhochschule erklärt ferner, 

daß sie bereit ist,bei evtl, auftretenden 
Meinungsverschiedenheiten diese mit dem Klä
ger mit dem Willen zur Einigung zu besprechen.
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Sie gesteht dem Kläger bei dessen Mitar
beit in Selbstverwaltungsorganen ein von 
evangelischem Verständnis getragenes Recht 
zu solidarischer Kritik zu,die sich indes 
im Rahmen der arbeitsvertraglichen und kir
chenrechtlichen Bestimmungen zu halten hat.

3) Ihre außerordentlichen Kosten trägt jede 
Partei selbst.Die baren Auslagen des Ge-  ̂
richts werden geteilt.

Sollte es nicht zur beiderseitigen Annahme 
kommen,wird am 2.12.76 das Gericht seinen Be
schluß verkünden.
Das Kuratorium und die Kirchenleitung lehn

ten den vom Arbeitsgericht vorgeschlagenen 
Vergleich ab.So folgte am 2.12.76 die Urteils
verkündung.Die fristlose Kündigung wurde so
wohl für Dr. E. Spittler als auch für Karl 
Friedrich zurückgewiesen.

ENTSCHEI DUN GSGRttNDE ^
Die Entscheidungsgründe sind in zwei Haupttei
le unterteilt.Es wird überprüft oti die Kündi
gung als außerordentliche wirksam ist und wenn 
nicht als ordentliche zum nächst zulässigen 
Kündigungstermin.
1. Die Kündigung ist als außerordentliche 

Kündigung unwirksam.
1.1.Die Streikteilnahme,sei sie unmittelbar

oder mittelbar»konnte nicht bewiesen werden.



Landesastenkonferenz während des 
Streiks an der EFHD



Kuratoren an der EFHD

Demonstration bei Verabschiedung der Rektorin
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Wenn der Kläger sich nicht in Solidari
tät mit der Rektorin de» Streik entgegen
stellte,läßt das nicht den allgemeinen 
Schluß der Streikunterstützung zu. Durch 
die Unterstützung der Briefe an Rektor 
und Konvent und dem Antrag auf einstwei
lige Anordnung wurden eigene Fachhochschul 
lehrer betreffende Belange wahrzunehmen 
versucht. Der Schlu 1 der Rektorin, aus u„m 
offenen drief der Streikleitung auf die Um 
funktionierung des Studientags zu schlies- 
sen, wird als eine Uberreaktion nicht aus
geschlossen.
Das Erscheinen der von Karl Friedrich Un
terzeichneten Schriftstücke in der Streik
zeitung gerechtfertigt nicht den Schluß, 
er habe diese unbefugter Weise der Streik
leitung zur Verfügung gestellt.Die For—-1 
derung, auf einer Konventssitzung über das 
für und wider der Absetzung des Studien- 
tags zu diskutieren, haben keine streik
fördernden Tendenzen, da die Streikzie:e 
andere waren und mit dem von der Rektor, 
raitbeschloßenem Studientag nichts zu tun 
hat.
Der Vorwurf an Karl Friedrich, er habe 
einer Arbeitsgruppe der Streikleitung sein 
Dienstzimmer zur Verfügung gestellt, ist 
unbegründet.
Einem Arbeitnehmer darf kein Nachteil er-



wachsen, wenn er den Rechtsweg beschrei
tet.
Es bestand ein vernünftiger Anlaß zu ei
nem Antrag auf einstweilige Anordnung. Da
bei kommt es auf die inhaltliche Berechti
gung der im Antrag zum Ausdruck kommenden 
Zielsetzung nicht an. Die Berechtigung der 
Kläger zu einem Antrag resultiert schon da- 
raus, daß die Traäger der EFHD es unterlifco- 
sen, einen gesetzlich vorgeschriebenen Kon
fliktregelungsmechanismus zur Beilegung von 
Streitfällen in die SVWO aufzunehmen. 
Ungeachtet der kirchlichen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts hat die EFHD nach An
sicht des Gerichts die Pflicht, für derar
tige Streitfälle einen Sch1ichtungsausschuß 
satzungsgemäß vorzusehen, da sie eine Fach
hochschule im Sinne des hessischen Hochschul
gesetzes ist.
Trifft eine staatliche Regelung die Kirche, 
indem sie das Selbstverständnis und ihren^ 
geistig-religiösen Auftrag beschränkt,so 
vermag ein staatliches Gesetz keine "Schran- 
ken-Funktion auszuiiben, öa es dann inner
kirchliche Bereiche berührt.
Beim Bereitstellen eines Xonflikregelungs- 
mechanismus handelt es sich nicht um eine 
rein innerkirchliche Angelegenheit.
Ziel und Aufgabe der EFHD ist nicht nur die 
Ausbildung für den kirchlichen Dienst, son
dern auch für Berufe des Sozialwesens und



spielt somit in den Bereich gesellschaft
lich und staatlicher Öffentlichkeit hinein. 
Abgesehen davon, ob die Bereitstellung ei
ner Schlichtungsstelle in die innerkirch
liche Angelegenheit eingreift, ist es un
verständlich , wieso diese gesellschaftlich 
vorgeschriebene Instanz mit der prinzipi
ell friedens- und verständnisorientierten 
Grundhaltung der Träger, unvereinbar sein 
sollte.

. Die vorgeworfenen Pflichtverstöße bieten 
keinen wichtigen Grund für eine Kündigung. 
Ebensowenig, wie das kritische Verhalten 
dem Kuratorium gegenüber. Das reicht nicht 
aus, um zu beweisen, daß die Vertrauens
grundlage des Arbeitsverhältnises entzogen 
ist.
Ein Verstoß gegen die Evangelische Ziel
setzung konnte nicht bewiesen werden. 
Evangelische Zielsetzung ist arbeitsver
traglich nicht konkretisiert und liene 
somit eine gerichtliche Überprüfung des 
Wegfalls der Vertrauensbasis nicht zu.
Eine kritische Stellung gegenüber dem Ku
ratorium beweist noch keine kritische ~  

Stellung gegenüber der Evangelische Ziel
setzung, da das Kuratorium lediglich die 
Evangelische Zielsetzung wahrt.

Die Kündigung ist auch als ordentliche zum 
nächstzuläßigen Kündigungstermin unwirksam.



2.1. Für die Ansicht der Richter, daß das vor
geworfene Verhalten durch Wahrnehmung be
rechtigter Interessen gerechtfertigt war, 
waren folgende Erwägungen maßgeblich:
Mit dem Verlangen nach Beibehaltung des 
Studientages zu einem noch sinnvollem 
Zeitpunkt, verfolgten die Kläger eine Dis
kussion über die Situation an der EFHD uncf 
im Zusammenhang damit die grundsätzliche 
Frage der Autonomie des Kuratoriums im Ver
hältnis dazu die der Fachhochschule ihrer 
Mitarbeiter. Dies blieb unwiderlegt.
Für die Kläger waren hochschulpolitische 
Gründe für die Wahl des Rektors bzw. Pro
rektors maßgebend, da sonst vom Kuratorium 
ein Rektor berufen würde. Die Beklagte 
hielt zwar entgegen, daß der jetzige Rek
tor eiteramtieren würde, was aber zu dem 
damaligen Zeitpunkt hoch nicht bekannt war.

Die Kläger verfolgten mit dem Antrag 
auf einsteilige Anordnung auf die Durch-  ̂
führung der Konventssitzung die Verschie
bung des Studientags als Ordnungs-Maßnahme 
auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu diskutieren. 
Dies blieb unwiderlegt.
Das Kuratorium hat diese Handlungen als mit 
telbare Streikförderung gesehen. Bei dieser 
Interpretation hat das Kuratorium dagegen 
verstoßen, daß es seine Pflicht zur Gesamt
abwägung eigener und klägerischer Belange
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außer Acht gelassen bat.
Ferner wurden die verfassungsrechtlichen 
Aspekte außer Acht gelassen. Gegenüber 
stehen kirchlich getragene Institutionen 
mit eigenem Autonomiebereich und der Auto
nomiebereich der Kläger auf einem unantast
baren Kernbereich von Wissenschaftsfreiheit 

Die gesetzliche Festhaltung: wissenscha# 
liehe Forschung und Lehre sei frei, regel' 
einmal das Verhältnis von Wissenschaft, i ,r- 
schung und Lehre zum Staat, andererseits 
gibt sie wissenschaftlich Tätigen Schutz.ge
gen staatliche Eingriffe. Aus Beidem resul
tiert das Recht auf Selbstverwaltung im 
"akademischen" Bereich. Das wieder bedeu
tet, daß dem Gesetzgeber in dem "wissen
schaftsrelevantem" Bereich der Angelegen
heiten, die Forschung und Lehre unmittel
bar berühren, anders als bei allgemeinen 
Verwaltungsangelegenheiten nur beschränkte 
Gestaltungsmöglichkeiten offen steh^. Hier
zu gehören auch Personalentscheidungen in 
Angelegenheiten der Hochschullehrer.
Den Hochschullehrern wird vom Bundesverfa 
sungsgericht wegen der diesen vornehmlich 
anvertrauten Pflege von Forschung und Lehre 
eine herausgehobene Stellung zugewiesen. Die 
erkennenden Richter haben keine Bedenken, 
den Kernbereich dieser für die Hochschul
lehrer an Universitäten entwickelten verfas-



ZS
sungsrechtlichen Gewährleistung auch auf 
den Bereich der Hochschullehrer an Fach
hochschulen zu übertragen.
Bei Fachhochschulen überwiegt die wissen
schaftliche Lehre, im Gegensatz zu Univer
sitäten, wo Lehre und Forschung gleichbe
rechtigt sind. Trotzdem treffen auf sie 
die Gründe zu, die das Bundesverfassungs-  ̂
gericht veranlaßte, den Hochschullehrern 
in Berufsangelegenheiten einen ausschlag
gebenden Einfluß einzuräumen. T 
In diesem Sinne hat die Rektor und Prorek
torwahl eine prägende Bedeutung.
Das Vorhergesagte gilt einmal für öffent
liche Fachhochschulen, aber auch für Priva
te. Die Ansicht des Bundesverfassungsge
richts, wonach die Grundrechte des Grund
gesetzes unmittelbar auch im Privatbereich 
gelten, ist unumstritten. Daraus folt vor
behaltlich der Abwägung von individuellen 
Grundrechtspositionen gegenüber kirchlich- f 
er Autonomie, daß die Kläger in Studienan
gelegenheiten angemessen zu beteiligen 
sind.
Die Wahl eines Rektors/Prorektors betref
fen keine rein innerkirchlichen Aufgaben, 
sondern wirken in den staatlich relevan
ten Bereich hinein, so daß die EFHD vergl
eichsweise stärkere Einschränkung ihrer Au
tonomie hinnehmen muß.



Der Betrieb einer Fachhochschule ist unter 
den Gesichtspunkten der Nähe seines kirch- 
liehen Wirkens anders zu beurteilen, als 
etwa der einer Pfarrer- oder Predigeraus
bildungsstätte.
Die Frage, wer zum Rektor/Prorektor gewählt 
wird, betrifft überwiegend Belange kirch
licher Autonomie. Hier sind aber wesentlich 
stärkere Einflußmöglichkeiten des Kurato
riums auf die personelle Auswahl der Kandi
daten möglich (& k der SVWO n. F.)
Zu trennen ist hiervon das W I E ,  die Art 
und Durchführung der Wahl. Dem Gericht war 
nicht klarzumachen, inwieweit die ausrei
chend weiträumig anberaumte Rektor/Prorek- 
torwahl aus überwiegenden Gründen aus Wahr
ung kirchlicher, autonomierelevanter Be-- 
lange verschoben werden mußte.
Es ist aber klar zu stellen, daß - nachdem 
das Kuratorium selbst für die Aufstellung 
der Kandidatenliste verantwortlich ist (& ^ 
Abs. 2 Satz 2 SVWO n.F. ) - der Kläger 
sich über sein Festhalten am Studientag un 
sein Verlangen nach einer Konventssitzung 
zur Diskussion über die Situation der Be
klagten zur Durchführung eigener verfas
sungsrechtlich gewährleisteten Hochschul
lehrer Belange, nämlich seines Interesses 
an der Durchführung einer Wahl noch im Som
mersemester 76, letztlich auch gegen das



rechtlich zumindest zweifelhafte Ver
fahren des Kuratoriums bei der mehrfachen 
Verschiebung der Wahl zur Wehr setzen kon
nte.

2.2. Bei E.SPittler führt das Gericht weiter 
aus, daß die EFHD zur Rechtfertigung 
ihrer Kündigung nicht mehr auf die Vor-'• 
gänge Ende 1974 und Anfang 1975 zurück-  ̂
greifen könnte, da diese verziehen seien.

Kuratoriumsvorsitzender Kratz sieht in diesem 
Urteil ( Darmstädter Echo vom 4.12.76) eine 
Grundsatzfrage angesprochen betreffend die 
kirchliche Autonomie. Die EFHD bildete in er
ster Linie für die Kirche aus. "Sonst Brauchten 
wir doch keine Fachhochschule zu unterhalten, 
die uns in fünf Jahren 15 Millionen DM gekos
tet hat" so Kratz wörtlich. Der Unterschied zu 
den staatlichen Fachhochschulen bestehe in der*Evangelischen Zielsetzung.
Die Dozenten hätten sich den besonderen Ge
gebenheiten der EFHD anzupassen, sagt Kratz.
Mit Sicherheit, so Kratz weiter, werde die EFHD 
die Dozenten Friedrich/Spittler nicht wieder 
in ihre Dienste nehmen.
In einem anderen Artikel (Darmstädter Tag
blatt vom 4.12.76) ging Kratz wesentlich wei
ter. So erklärte er, daß sich das Kuratorium 
dessen bewußt sei, daß es in diesem Rechts-



streit leicht um die Existenz der EFHD gehen 
könne. Wenn mann seine Ziele, formuliert als 
Evangelische Zielsetzung, nicht durchsetzen 
könne, mäße die Synode überlegen, ob die Schule 
nicht zu schließen sei. Weiterhin teilte Kratz 
mit, daß das Kuratorium lieber die Schule auf
gäbe als seine Überzeugung.

•fJjAls die Studenten von der Absicht des Kuratori
ums, die beiden Dozenten nicht weiter zu besct 
tigen, erfuhren, orientierten AStA und Stupa 
auf einen Streik. Diese Maßnahme wurde ergrie£- 
fen, mit dem Ziel, zu verhindern, daß Kura
torium und Kirchenleitung in die Berufung zu 
gehen und die sofortige Weiterbeschäftigung der 
beiden Dozenten zu erreichen.
In einer Urabstimmung beschlossen die Studenten 
einen Streik für die Zeit vom 13.12. - 16. 12. 
unter den Forderungen:
- für sofortige Weiterbeschäftigung von K. Fried 
rieh und E. Spittler
Annahme des Urteils des Darmstädter Ai eits- 

gerichts durch Kuratorium und Kirchenleitung
- für freie politische und gewerkschaftliche 
Betätigung
- weg mit den Berufsverboten

Die Streikbereitschaft der Studenten führt Herr 
Pohle auf eine von linksextremen Studentengrup
pen erzeugte Psychose zurück. Dagegen spricht 
die konstante Teilnahme vieler Studenten (Ge-
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richtsVerhandlungen, VV, Demos, Streikak
tionen, Konventssitzungen) an Aktionen, die 
sich für mehr Rechte einsetzen und sich über 
einen langen Zeitraum hinwegsetzten.

Nach dem Eingang der schriftlichen Urteilbe
gründung hatte die Kirche zwei Wochen Zeit, 
gegen das Urteil Berufung einzulegen. Dies ist 
mittlerweile geschehen.
Die Begründung der Berufung hätte bis An
fang Februar 1977 erfolgen müssen. Die Kirche 
erwirkte für die schriftliche Begründung eine 
Verlängerung um weitere drei Wochen. Erst da
nach kaßnder erste Termin für die Berufungsver- 
handlung durch das Landesarbeitsgericht Frank
furt bestimmt werden.Mittlerweile wurde dieser 
Termin auf den 2.8.77 festgelegt.
Bis dahin wären die Dozenten arbeitslos. Nach 
einem Jahr Arbeitslosigkeit erhielten sie kein 
Arbeitslosengeld mehr, sondern nur noch Arbeits
losenhilfe, die in die Nähe der Sozialhilfe \ 
rückt.
Die Kirche hat bereits angekündigt, daß sie not
falls (d.h. falls sie in den unteren Instanzen 
kein ihr genehmes Urteil erhält,) bis zum Bundes
arbeitsgericht gehen will.
Beim Bundesarbeitsgericht werden z.Z. die Kün
digungsschutzklage aus dem Jahre 1973 entschie
den.
Das bedeutet, daß über den Kündigungsschutzpro-



zeß unserer beiden Dozenten frühesteas im Jahre 
1980 entschieden werden würde.
Einen derartig langen Prozeßverlauf können zwar 
Kirchenleitung und Kuratorium aushalten, nicht 
aber gekündigte Arbeitnehmer.

In dieser Situation versuchen E. Spittler und 
iC. Friedrich durch eine einstweilige Verfügung 
vor dem Arbeitsgericht Darmstadt zu erreichen, 
daß sie bis zur entgültigen Klärung weiterbe
schäftigt werden.
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Kündigungen unwirksam
Ev. Fachhochschule unterlag vor Arbeitsgericht

DARMSTADT. Die fristlosen Kündi
gungen, die das Kuratorium der Evan
gelischen Fachhochschule in Darmstadt 
(EFHD) im Frühjahr gegen die Dozen
ten Dr. Erdmuthe Spittler und Karl 
Friedrich ausgesprochen hatte, sind von 
einer Kammer des IJprmstädter 
Arbeitsgerichts zurückgewiesen worden. 
Den Dozenten war von der Leitung der 
EFHD unter anderem vorgewotfen wor
den, sie hätten gegeif IhfeKDienstpflich- 
t'en und die „evangelische Zielsetzung* 
der Hochschulen verstoßen und sich an 
einem Studentenstreik beteiligt.

In der Urteilsbegründung heißt es, 
daß eine aktive Förderung des Streiks 
durch die Dozenten nicht zu bw eisen  
sei. Ferner sei die Verpflichtung auf 
eine we»»ngelische Zielsetzung“ kein 
Teil Ä ijJ^ e itsv e r tra g e s  der Doze&teo 
uncfHjfÖ^fe somit n icht geged sfe ange- 
wendfet werden. Selbst wenn sich Spiti>- 
ler und Friedrich gegenüber der EFHD

unloyal verhalten hätten, stelle die 
durch die yerfaspung verbürgte Auto
nomie der Kirche gegenüber dem eben
falls im Grundgesetz festgelegten Recht 
der Hochschullehrer auf Freiheit' von 
Forschung und Lehre kein höherwerti
ges Rechtsgut dar.

Damit sei weder eine fristlose noch 
eine ordentliche Kündigung gerechtfer
tigt. Auch feine Anwendung des Ten
denzschützes aufgrund der „evange
lischen Zielsetzung“ verneinte das Ge
richt. Die Kirche habe sich mit der 
Hochschule auf ein Gebiet begeben, das 
unter staatlicher Aufsicht stehe; als 
Träger einer staatlich aberkannten, pri
vaten Fachhochschule habe sie sich, so 
das Gericht, den staatlichen Gesetzen, 
wie etwa dem hessischen Hochschulge- 
setz, zu beugen, yom  Kuratorium der 
EFIJD.war kein Vertreter vc^G erlcb t 
feMfehffenen. Dj^ jypcbachule h a r 
Kosten des Prozesses zu tragen. epdl
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Kirche will dem Urteil nicht folgen
EFHD4Cnratoriom sieht Autonomie-Grondfitz angegriffen

(bcn). Sdt* sorgfältig prüfen will das 
Kuratorium der Evangelischen Fach
hochschule Darmstadt das am Don- 

^^lerstag  im Rechtsstreit um die fristlo
s e  Entlassung der Dozenten Dr. Erd

mute Spittler und Karl Friedrich er
gangene Urteil Das Arbeitsgericht un
ter Richter Dr. Heinz Kamphausen 
hatte, wie berichtet, die im Juni dieses 
Jahres ausgesprochenen Kündigungen 
als unwirksam bezeichnet
Wie der Vorsitzende des Kuratoriums, 
Landrat a. D. Georg Kratz, gestern 
auf Anfrage mitteilte,wird sich die ju
ristische Frittung der Urteilsbegrün
dung besonders auf den Teil konzen
trieren, der stiä mit der Autonomie- 
Position der Kirche befaßt Das Ge
richt hatte befunden, daß die im 

\  Grundgesetz garantierte Autonomie 
der Kirche in sie betreffenden Fragen 
auf dem Gebiet der Evangelischen

Fachhochschule eiAaschränkt werden 
müsse, da sie sich mit der Einrichtung 
einer Fachhochsctetig in den Bereich 
der staatlichen Aufsicht begeben hät
te. So müsse das hessische Fachhoch- 
schulgesetz auch bei dar EFHD seine 
Anwendung finden!
Kuratoriumsvorsitaknder Georg Kratz 
sieht hier eine Grundsatzfrage ange
sprochen. „Die Kirche unterhält 
schließlich keine Schule, um das zu 
tun, was der Staat tut“, erläuterte er. 
Die Evangelische Fachhochschule bil
de in erster Linie für die Kirche aus. 
„Sonst brauchten wir doch keine 
Fachhochschule zu unterhalten, die 
un9 in fünf Jahren 15 Millionen DM 
gekostet hat.“ Von den staatlichen 
Schulen unterscheide sich die EFHD 
durch ihre evangelische Zielsetzung, 
außerdem weide sie in einigen Punk
ten modellhaft geführt. Ein Beweis sei

die günstige Schüler-Lehrer-Relation. 
Auf 13 Studenten komme eine Lehr
kraft.
Die Dozenten hätten sich den beson 
deren Gegebenheiten der Evangeli
schen Fachhochschule anzupassen, 
tagte Georg Kratz. Mit Sicherte* ro 
der Kuratoriumsvorsitzende we*.er, 
werde die EFHD die Detenten Dr. 
Spittler und Friedrich «rieht wieder in 
ihre Dienste nehmen. „Sie können 
sich, um ihre Rechte geltend zu ma
chen, zwar bei der Fachhochschule 
melden, und ihre Dienste anbieten. 
Wir sind jedoch nicht verpflichtet, 
diese anzunehmen.“
Die Frage, ob eine solche Entscheid 
düng den Weg der Kirche in die Beru
fung bedeute, wollte der Kuratoriums- 
Vorsitzende nicht eindeutig* beantwor
ten. Zunächst müsse malUrttüsbo- 
griindung juristisch geprüft werden.
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IN EINEM EILVERFÄHREN

®i2®I!_®in®£^®iÜ222_Y®r£Ü£HnS versuchten die 
beiden Dozenten die Weiterbeschäftigung bei 
unveränderten Arbeitsbedingungen bis zum Ab
schluß des schwebenden Kündigungsschutzprozes- 
ses zu erreichen.

Die gerichtliche Verfügung zur Weiterbe
schäftigung ist zur Abwendung wesentlicher Nach
teile unerläßlich.Man muß sich dabei klar 
machen,daß der Schulträger hier Arbeitnehmer 
auf die Straße setzt und diese nur nach jah
relangem Prozessieren zu ihrem Recht kommen.
In vielen Gesprächen,in Zeitungsartikeln des 
Kuratoriumsvorsitzenden u.a. wurde ja immer 
wieder angedeutet,daß esnnotfallsMbis vor das 
Bundesarbeitsgericht geht.

Es stellt sich die Frage,ob Arbeitnehmer, 
denen Unrecht geschehen ist,hier ausgehungert 
werden sollen?Dieses Aushungern geschieht in 
zweifacher Hinsicht:einmal besteht es darin, 
daß die beiden Dozenten bis zum Abschluß des 
Verfahrens ohne Weiterbeschäftigung von der 
Arbeitslosenhilfe leben müßten,zum anderen 
aber auch darin,daß bei länger dauernder Ar
beitslosigkeit durch das Fehlen von Praxis es 
für beide schwer,wenn nicht gar unmöglich wird, 
ihre berufliche Stellung zu erhalten.
Am 15.2. und am 2^.2.77 befaßte sich das Ar-
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beitsgericht Darmstadt mit den Anträgen auf 
einstweilige Verfügung und hat für Recht er
kannt,daß beide Dozenten bei unveränderten 
Arbeitsbedingungen weiter zu beschäftigen 
seien.

Im folgenden werden Auszüge der Entschei
dungsgründe beider Urteile dokumentiert:
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Vollversammlung während des Streiks

Einen unbekannten Spriihakt gab es auch



H *

1 )nEs ist in der Lehre und Rechtssprechung 
anerkannt,daß -ausnamsweise- einstweilige 
Verfügungen auch ergehen können,wenn daraus 
für eine Partei praktisch die "Erfüllung"der 
in anderen Verfahren streitbefangenen An- 
sürüche resultiert."(1)

^  "Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des 
Obsiegens des Verfügungsklägers im Kündi- 
gungsschutznrozeß halten die Richter für ge
geben." (2)

2) Es besteht für K.Friedrich aufgrund seiner 
Tätigkeit als Fachhochschullehrer "...ein 
ßeschäftigungsanspruch wegen des in diesem 
Beruf generell anzunehmenden besonderen In
teresses an tatsächlicher Beschäftigung."(2)

3) Ein Verfügungsgrund für K.Friedrich ist ge
geben.Dabei ist entscheidend,daß bei Abwä
gung der Interessen die des Verfügungsklä
gers an der Weiterbeschäftigung üderwiegen.

%  a)"Dem Kläger (k.Friedrich,d.Verfi.) fä^l es 
schwer,eine vergleichbare Position wie bei 
der Verfügungsbeklagten anderweitig zu 
finden."(2)

b) K.Friedrich steht in einem starken Praxis
bezug in der von ihm ausgeübten Lehr- und 
Forschungstätigkeit,besonders im Projekt 
Rodgaustraße.

c) "Diese schlägt auch auf die vom Verfügungs-



kläger begonnene Forschungs- und Theorie- 
Arbeit durch.
Ohne kontinuierliche Gewinnung von prak
tischen Erfahrungen im Projektbereich 
"Jugendarbeit" wird der begonnene Theo
rieansatz für Handlungsanweisungen zur 
Jugendarbeit mangels Mitarbeit und Ein
blick in den praktischen Fortgang der Pro 
jektarbeit weitgehend wertlos."(3)

d) K.Friedrich steht eine unzumutbare Belas
tung bevor,da mit jahrelanger Dauer des 
Kündigungsschutzprozesses zu rechnen ist.

e) "Endlich kann der Verfügungskläger -jeden 
falls ergänzend- auch auf sein Interesse 
an der Wahrnehmung seiner Aufgaben als ge 
wählter gewerkschaftlicher Vertrauensmann 
im bereich der Verfügungsbeklagten ver
weisen. " (l+J

Für die Verfügungsbeklagte war zu berücksich
tigen,daß sie einen"ungeliebten" Dozenten 
längere Zeit beschäftigen müßte.

"Andererseits ist es allerdings der Verfü
gungsbeklagten weder im Kündigungsschutzpro
zeß noch im vorliegenden Verfahren gelungen, 
ihre Vorwürfe gegenüber dem Verfügungskläger, 
er habe die gegen sie betriebene"Agitation" 
(mittelbar) unterstützt»plausibel darzulegen, 
glaubhaft zu machen oder gar zu beweisen."(5)



Arbeitsgruppe "Evang.Zielsetzung" 
während des Streiks
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Weiterbeschäftigung verfügt
Entscheidung des Arbeitsgerichts für EFHD-Dozenten Fri idric

(ter) — Der Evangelischen Fachhoch
schule Darmstadt (EFHD) wird aufgege
ben, den fristlos entlassenen Dozenten 
Karl Friedrich solange weiterzubeschäfti
gen, bis die von ihm gegen das Kurato
rium der EFHD angestrengte Kündl- 
gungsschu-~'<lage rechtskräftig entschie
den ist. Dies ist der Urteilstenor, der am 
gestrigen Nachmittag von Richter Dr. 
Heir.z K^mph^usen beim Darmstädter 
Arbe _er erkilndet wurde.

e r frislos entlassene Dozent (wir 
haL mehrfach über diesen Fall aus- 
fühnts.. ..-dichtet) hatte eine einstweilige 
Verfügung gegen die EFHD beantragt, um 
seine Weiterbeschäftigung durchzusetzen. 
Erstinstanzlich hatte er, ebenso wie seine 
Kollegin Dr. Erdmute Spittler, den Kün
digungsschutzprozeß gegen die EFHD ge
wonnen. Kuratörium und Kirchenleitung 
hatten gegen dieses Urteil Berufung beim

Landesarbeitsgericht in Frankfui einge
leg t

Bei der einstweiligen Verfügung wurde 
in der Begründung gesagt, es sU l>  für 
den Dozenten Friedrich eine unzum itbare 
Härte dar, wenn er praxisbezogene Pro
jekte, an deren wissenschaftlicher A fbe- 
reitung er arbeite, nicht zu Ende führen 
könne. Der EFHD sei es zuzumuten, den 
„ungeliebten Dozenten" bis zur Entschei
dung der Berufungsinstanz zu beschäfti
gen. Das Gericht kam zu diesem Schl '.3, 
da die Chancen für Karl Friedrich günstig 
aussähen, daß er auch die Klage in 
Frankfurt gewinnen wird.

Sollte der Dozent, wie es in dem Urteil 
heißt, nicht unter Wahrung seiner vollen 
Rechte weiterbeschäftigt werden, könnte 
gegen die EFHD ein^Zwangsgeld verhängt 
werden. Der Streitw ert wurde vom Ge
richt auf 7792 Mark festgesetzt, die 
Kosten der EFHD auferlegt. Wie gestern 
gegen 15.30 Uhr bekannt wurde, hat Karl 
Friedrich sein altes Arbeitszimmer In der 

rEFHD bereits wieder bezogen. Über 
. einstweilige^Verfügung von Dr. Erdm, A 
Spittler gegen die EFHD soll am 24. Fe
bruar entschideen werden, da sich die 
Dozentin zur Zeit in Niger (Zentralafrika) 
aufhält.

V' •
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Friedrich darf wieder arbeiten
Arbeitsgericht erließ Verfügung gegen EFHD

(ben). Bis zu einem rechtskräftigen 
Abschluß des Kündigungsschutzver- 
fahreos muß die Evangelische Fach
hochschule Darmstadt den Dozenten 
Karl Friedrich unter unveränderten 
Arbeitsbedingungen weiterbeschäfti
gen. Dieses Urteil ist gestern im 
Darmstädter Arbeitsgericht unter Vor
sitz von Richter Heinz Kamphausen 
auf den Antrag Friedrichs nach einer 
einstweiligen Verfügung gegen die 
Fachhochschule ergangen.
Wie ausführlich berichtet, hatte das 
gleiche Gericht am 2. Dezember 1976 

'die außerordentlichen Kündigungen 
der EFHD-Dozenten Dr. Erdmute 

•Spittler und Karl Friedrich als unbe
gründet zurückgewiesen, das Arbeits- 
verhäitnis als nicht gelöst und die Kla
ge gegen die Kündigungen als begrün
det betrachtet. Das Kuratorium der 
EFHD hat gegen das Urteil inzwischen 
Berufung eingelegt, nächste Station 
des Verfahrens ist das Landesarbeits
gericht in Frankfurt.
Karl Friedrich hat bereits gestern 
nachmittag sein Zimmer in der Evan
gelischen Fachhochschule wieder be
zogen. Seine Kollegin Dr. Erdmute 
Spittler darf das Schulgelände noch 
nicht wieder betreten. Die Verhand
lung ihres gleichlautenden Antrags 
wurde auf den 24. Februar um 10.30 
Uhr vertagt, da ihr Anwalt und der 
des Kuratoriums gestern so viel neues 
Material zur Beweisführung auf den 
Tisch legten, daß eine sofortige Bear

beitung aus Zeitgründen nicht mog 
lieh war. Die Klägerin befindet sic;, 
zudem derzeit im Ausland, die Vorla
dung zur Verhandlung hatte sie nicht 
rechtzeitig erreicht.
Dem Richtersprucn war eine sorgfälti
ge Abwägung der Interessen Karl 
Friedrichs und der der EFHD vor
ausgegangen. Nach Auffassung des 
Gerichts entstehen dem Dozenten 
durch die Nichtbeschäftigung wesent
liche Nachteile. Es sei schwer, eine 
neue Stelle zu finden. Seine Lehrtätig
keit an der EFHD habe einen starken 
Praxisbezug, der durch längere Ar
beitsunterbrechung wesentlich gestört 
werde. Auch die Art seiner theoreti
schen Lehrtätigkeit sei stark von der 
Praxis abhängig. Schließlich legte das 
Gericht noch die zu erwartende lange 
Prozeßdauer — der Kirchenvertreter 
deutete an, der Weg zum Bundesar
beitsgericht sei nicht ausgeschlossen 
— und die gewerkschaftliche Arbeit 
Karl Friedrichs in die Waagschale 
Der Evangelischen FaCi ’ chschule 
hielt das Arbeitsgericht die Schaffung 
vollendeter Tatsachen und even: -eil 
entstehende Nachteile durch die . 
schäftigung eines „ungeliebten Doz 
ten“ zugute. Allerdings habe sehe 
während des Kündigungsschutzverfah
rens der Vorwurf nicht ausreichend 
juristisch -belegt werden können, Karl 
Friedrich habe gegenüber der Fach
hochschulleitung mangelnde Solidari
tät gezeigt und die Atmosphäre an 
der Fachhochschule angeheizt.
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Demonstration zum Paulusnlatz



1 Much bei E.Soittler wird wie bei K.Friedrich 
in der Parallelsache eine einstweilige Ver
fügung anerkannt.
Auch hier:"Eine überwiegende Wahrscheinlich
keit des Obsiegens der Verfügungsklägerin 
im Künrfigungsschutzorozeß halten die Richter 

für gegeben."(6)
2)Es besteht auch hier für Dr. E.Spittler a” - 

grund ihrer Tätigkeit als Fachhochschullenre 
"...ein Besch.äftigungsanspruch wegen des in 
diesem Beruf generell anzunehmenden besonde
ren Interesses an tatsächlicher Beschäfti
gung." (6)

3JEin Verfügungsgrund für E. Soittler ist gege
ben. "Entscheidend ist in dieser Hinsicht,daß 
sich bei Abwägen der Interessen der Verfü
gungsklägerin an der Weiterbeschäftigung 
diese die Interessen der Verfügungsbeklag
ten an der Richtweiterbeschäftigung überwie
gen. "(6;
a) Auch hier fällt es schwer,eine vergleichba
re berufliche Position wie bei der Evan 
gelischen Fachhochschule zu finden.

b) "Ferner ergeben sich aus der von der Ver
fügungsklägerin bei der Verfügungsbeklag
ten ausgeübten Tätigkeit ein starker Praxis 
bezug und aus dem von ihr mit Bill igung der 
Verfügungsbeklagten gewählten Forschungs
und Lehr-Schwernunkt (Sozialarbeit bei



Straffälligen) ein erhebliches Angewie
sensein auf durch Studenten- und Prakti- 
kantenmitarbeit gewonnene Informationen 
und Daten nebst deren wissenschaftlichen 
Auswertung in der Diskussion mit diesen 
Fachkollegen« " ( 7)

c) "Ferner kann die Verfügungsklägerin da
rauf verweisen,daß ihre geleistete Mit- f  ; 
arbeit heim Modellversuch einer Bera- 
tungs- und Hilfsstelle für Straffällige
hne die Möglichkeit,die praktische Mit

arbeit der von ihr angeleiteten Prakti
kanten and Studenten mit einzubringen, 
weitgehend wertlos werde,und ihr ohne die 
Weiterbeschäftigung durch die Verfügungs
beklagte insoweit zudem die Möglichkeit 
genommen sei,die praktische Realisierbar
keit der von ihr eingebrachten Modellvor
stellungen kritisch zu überprüfen."(8)

d) Aus den von der Verfügungsklägerin einge
brachten eidesstattlichen Versicherungen 1 
und weiteren Erklärungen "...folgt mit 
einer nach Ansicht der Richter für die 
Glaubhaftmachung ausreichend hohen Wahr
scheinlichkeit,was zu b) und c) hinsicht
lich der Praxisverknüpfung und dem klägeri" 
sehen Angewiesensein auf enge Kontakte zu 
und die kontinuierliche Mitarbeit von Stu
denten und Praktikanten ausgeführt ist.”(9)
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e)"Enclich spricht zugunsten der Verfü'gungs- 
klagerin,daß ihr eine unzumutbare Belas
tung durch die nicht auszuschließende,u.U 
jahrelange Dauer des Kündigungsschiiitzpro- 
zesses bevorsteht,sofern das Bundesarbeit 
gericht -wie von der Verfägungsbeklagten 
nicht ausgeschlossen wurde- mit diesem be 
faßt wird."(10)

Auch hier war für die Verfügungsbeklagte zu b 
riicksichtigen,daß sie eine "ungeliebte" Dozen 
tin längere Zeit beschäftigen müßte.
Für die Verfügune-sbexlagte fiel auch ins 

(jewicht,daß sie "...eine Verpflichtung zur 
Weiterbeschäftigung als einen faktischen Ein
griff in inre T^ndenzbcstimmunfrskompetenz emp
finden müßte."(10)
Auch hier waren die Vorwürfe gegenüber der 

Verffigungsklägeriny... diese habe die gegen di 
Verfügun/rsbeklagte gerichtete "Agitation"(mit 
telbar) unterstützt,..."nicht plausibel dar
zulegen, glaubhaft zu machen oder gar zu oe-vei
sen.



Themen des Tages
Dozenten wieder ipiDieart

O M  V o m ^ . C ^ e

0.25.2.

gekündigte Dünnten «etofoadU f- 
tigon, bi* d u  KündigungudmtrFer- 
fihren rechtekrtfti* abgeschlossen 
ist Seite 6

Fachhochschule unterlegen
EFHD muß auch Dr. Spittler arbeiten lassen

(ben). Auch Dr. Erdmute Spittler, Do
zentin an der Evangelischen Fach
hochschule Darmstadt, muß wie ihr 
Kollege Karl Friedrich unter unverän
derten Arbeitsbedingungen bis zu ei
nem rechtskräftigen Abschluß des 
Kündigungsschutzverfahrens weiterbe
schäftigt werden. Zu' diesem Urteil 
kam gestern das Darmstädter Arbeits
gericht unter Vorsitz von Richter 
Heinz kamphausen. Dr. Spittler hatte 
gleichlautend wie, ihr Kollege Fried
rich den Antrag ijjacji einer einstweili
gen Verfügung gegen die Fachhoch
schule gestellt, nachdem das Arbeits
gericht im Dezember ihre außeror
dentlichen Kündigungen durch die 
EFHD als unwirksam bezeichnet hat
te, die Schule die Dienste der beiden 
Dozenten jedoch nicht mehr anneh
men wollte, bis das Berufungsverfah
ren vor dem Landesarbeitsgpricht in 
Frankfurt entschieden ist.
Die Gründe des Gerichts, dem Antrag 
Dr. Spittlers stattzugeben, sind ähnlich 
denen, die bei Karl Friedrich in der 
vergangenen Woche zu der gleichen 
Entscheidung geführt hatten. Der An
tragstellerin entstehen nach Ansicht 
des Gerichts durch die Nichtbeschäfti
gung wesentliche Nachteile, da sie

schwer eine vergleichbare Stelle fin
den würde. Auch bei Dr. Spittler sei 
der Praxisbezug ihrer Tätigkeit sehr 
ausgeprägt. Besonders — mehr als bei 
Karl Friedrich — wertete da9 Arbeits
gericht bei seiner Entscheidung den 
Forschungsaspekt in der Arbeit 
Dr. Spittlers. Sie sei auf ständigen In
formationsfluß durch Gespräche mit 
ihren Studenten angewiesen, um ihrer 
Förschungstätigkeit gerecht werden zu 
können. Binwände der Fachhochschu
le, diese Forsdningstötigkeit sei schon 
vor längerer Zeit unterbrochen wor
den, konnte Dr. Spittler für die Ge
richtsentscheidung ausreichend ent
kräften.
Da das Arbeitsgericht davon ausging, 
daß Dr. Spittler auch im Berufungs- 
Verfahren vor dem Landesarbeitsge
richt mit überwiegender Wahrschein- 
ilchkeit Recht bekommt und wegen 
der Art ihrer Tätigkeit den Weiterbe
schäftigungsanspruch bejahen mußte, 
entschloß es sich, der einstweilien 
Verfügung zuzustimmen. Die von der 
Verteidigung der Evangelischen Fach
hochschule für die Zurückweisung des 
Antrags vorgebrachten Gründe hielt 
das Gericht für eine andere Entschei
dung nicht für schwerwiegend genug.
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EFHO m h B weitertescblftlvon
Dftrm stiH  (UM - Bl* ta  einett rucbts- 

krittligen Abachi uB das Kündigungs
schutzes muß die Evangelische Fachhoch
schule Darmstadt (EFHD) die beiden im 
Frühjahr 1976 fristlos entlassenen Dozen
ten Karl Friedrich und Dt. Erdmute Spit
teier unter unveränderten Arbeitsbedin
gungen weiter beschäftigen. Nachdem beim 
Darmstädter Arbeitsgericht bereits am 15. 
Februar eine diesbezügliche einstweilige 
Verfügung auf Antrag Friedrichs gefällt 
worden war, erließ die Kammer am Don
nerstag ein gleichlautendes Urteil zugun
sten von Dr. Spitteier. Die Dozenten hat
ten einen gegen die außerordentlich' 
Kündigung angestrengten Prozeß in erst' 
Instanz gewonnen,

Dozenten machen weiter* ... - "ir; . i . •
Arbeitsgericht entschied über fristlose Kündigungen

PARMSTApT. Dm  Arbeitsgericht 
dl» *v*ngeU«:he Tuch-

Friedrich solange W ter m  beschütt* 
gea, bl», «1»» JSOfldlgungaKhutzklage 
der Downtep reobtskrtfü*, «eded)leden

_ itteter end Friedrich hattengegen' 
Oie *te Februar vergangene» M r u  v m
y»chboch*dJulkurat«lum' • W r« -gern' 
kirchlichen AUfsich tsgremlum gegen gl» 
•^gesprochenen fcrtstloeen Kttndlgun«. 
gen geklagt D u  ArbeJUgerlcht, Dann- 
*ta<R, gab ih n « , ia  vollem, Utntong*

..imwmi-
***>mmen, «fe den Se:
•jnnlmr’ aknerHodk*htüei

■̂ AÄSig'&SS! Jt&B
■ «evangeHacha Zielsetzung* der

Tbchhochichule verstoßen und sich an 
einem Studentenstreik beteiligt 

>Oak Kuratorium legte gegen die erst- 
inttam liche 'Entscheidung Berufung 
beim Landesarbeitsgericht ftt Frankfurt 
eta,̂ X>«önech muß es ^unerw ünschten  
•DaÄmtett iaril'#weiter beschäftigen, weil 
es nach Auffassung des Arbeitsgerichte# 
Darmstadt für beide eine „ul ** utb^re 
H irtel bedeuten Würde, wenn sie Ihre 
pnccisbeaogcM i ^  Fortchiingsproj *v e 
nicht weiterführen könnten, '
.tJfü Aifc&jjigedchthOt für tfbei, 

walirw;?li5nl{Si,, i* 4  such <He Ben. 
fimgsinsttnx den beiden. Dozenten Recht 

" i«n Fachhochschule 
« e i n  Zwangsgeld “  1 ^ .

Rechten• j?.** v .I i j’ . . *—<"t

Höth*ä.b&rft«id 
<lhldf „ .
Abtodömle

ibundwwelt Aufcehen krregt

lf''



Informationsstand in Darmstadt

Unterschriftensammlung am Info-Stand



Jeweils am Tage der Urteilsverkündung haben 
die beiden Dozenten ihre Arbeitskraft der 
Schule wieder angeboten.Sie haben Dozenten
zimmer zugewiesen bekommen und ihren Dienst 
wieder aufgenommen.Von den Beschäftigten 
und den Studierenden wurde der Fortgang des 

(% Verfahrens mit Erleichterung aufgenommen.
Doch das währte nicht lange.
Mit Betroffenheit mußten wir bald zur Kenn

tnis nehmen,daß das Kuratorium auch gegen 
dieses Urteil Berufung eingelegt hat.
In der nun folgenden Instanz,dem Landes

arbeitsgericht Frankfurt wird nun endgültig 
über die einstweilige Verfügung um die Wei
terbeschäftigung bis zum Ausgang des KUn- 
digungssclftzprozesses entschieden.Danach 
gibt es keine Berufungsmöglichkeit mehr.

Die Bedeutung der bei dieser Instanz zu 
treffenden Entscheidung ist von größter Wich
tigkeit. Geht es doch hierbei darum,ob ein 
Arbeitgeber abhängig Beschäftigte auf die 
Straße setzen kann,und diese erst nach Jahre 
langer Prozeßdauer und Jahrelanger Arbeits
losigkeit (in diesem Falle wird im Urteil so
gar die Wahrscheinlichkeit des Obsiegens deut
lich benanntere Arbeit wieder aufnehmen kön-
nen.
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Der Leser möchte sich selbst sein Urteil
bilden:
- wer hier den Konflikt "bis auf die Knochen” 

austrägt?
- ob lange Arbeitslosigkeit hier zumutbar 

ist?
- ob die grundsätzliche Bedeutung der Grenz

ziehung zwischen dem Hecht auf Selbstver
waltung und der Autonomie der kirchlichen 
Fachhochschule den Prozeßverlauf rechtfer
tigen?

- ob ein Arbeitgeber nicht auch soziale 
Pflichten.gegenüber seinen Beschäftigten 
hat(auch im Konfliktfall!)?

ß
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ZITATE

1)Urteil in der einstweiligen Ver
fügung des Karl .Friedrich

2.) w.o.
^)w.o.
k)w.o.
5) w.o.

6) Urteil in der einstweiligen Ver
fügung zu Dr.Erdmute Spittler S

7) w.o. S
8) w.o. S
9 ) w.o. s

1ü)w.o. s

5
7
8

9
9

7
8

9
10
11



asta der Evangelischen Fachhoch
schule ,Zweifalltorweg 12 
61 Darmstadt


